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Medizinischer Kinderschutz
während des Corona-Lockdowns

Vergleichende Befunde der
Kinderschutzfälle aus Kliniken und
Ambulanzen in Deutschland

Während der COVID-19-Pandemie
werden weltweit Einschränkungen
sozialer Kontakte durchgesetzt.
Deutschlandweit traten die weitrei-
chendsten Maßnahmen, der sog.
Lockdown, am 16.03.2020 in Kraft.
Die Gefahr steigender Zahlen von
Kindesmisshandlung, -missbrauch
und -vernachlässigungwurdemedial
und in Fachkreisen schon früh disku-
tiert. Der folgende Beitrag gibt die
Ergebnisse einer Umfrage an allen
deutschen Kinderkliniken und Kin-
derschutzambulanzen bezüglich der
Fallzahlen, -schwere und -qualität
während des Lockdowns wieder.

Steigender Stress für Familien

Kinder und Jugendliche sind keine Risi-
kogruppe für schwere Verläufe der Co-
ronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)
[17], aber waren durch die Schließung
von Kitas, Schulen und Freizeitangebo-
ten sowie durch minimierte Kontakte in
besonderemMaßvomLockdownbetrof-
fen. Das eingeschränkte Angebot der Ju-
gend-undFamilienhilfe stellte besonders
für belastete Familien eine Herausforde-
rung dar [9, 26]. Kindern fehlte es an

Die Autoren T. Heimann und J. Ewert teilen sich
dieErstautorenschaft.

Möglichkeiten,sichEntlastung,Beratung
oder außerfamiliären Schutz zu suchen
[24]. In vielen Familien kam es zu Kon-
flikten; fast jedes vierte Kind fühlte sich
einsam [15]. Die Inanspruchnahme von
telefonischen Beratungsstellen für Kin-
der und Eltern erhöhte sich [27].

In Krisen aufgrund von Naturkata-
strophen oderWirtscha�srezession stieg
in der Vergangenheit das Risiko für Kin-
desmisshandlung häufig über das Ende
der Krisen hinaus an [2, 6, 11, 25]. Be-
fürchtet wird daher, dass sich das Miss-
handlungsrisiko insbesondere in den Fa-
milien, die bereits vor der COVID-19-
Pandemie sehr belastet waren, während
des Lockdowns erhöhte [4, 5], insbeson-
dere wenn von Gewalt betroffene Kinder
in der zum Schutz der Bevölkerung ver-
ordneten Kontaktsperre mit den Täter-
Innen zusammenlebten [7].

Wegfall sozialer Kontrolle

WährenddieGefahr fürMisshandlungen
in den Familien anstieg, entfielen gleich-
zeitigwichtigeMechanismendersozialen
Kontrolle.VerletzungenoderVerhaltens-
änderungen, die sonst in der Kita oder
Schule aufgefallen wären, könnten wäh-
rend des Lockdowns häufig unentdeckt
geblieben sein. Betroffenen Kindern
fehlten wichtige AnsprechpartnerInnen,

um sich anzuvertrauen und Übergriffe
zu melden.Während Kinder im Schulal-
ter häufig noch mit ihren LehrerInnen
in Kontakt standen, sahen Kleinkinder
und Kinder insbesondere aus sozio-
ökonomisch benachteiligten Familien
u.U. über Wochen nur ihre engsten
Familienmitglieder. Dementsprechend
verzeichneten etwa 25% der deutschen
Jugendämter in diesem Zeitraum einen
Rückgang an Gefährdungsmeldungen
[16]. Vermutet werden muss, dass die
Isolationsmaßnahmen nicht nur vulne-
rable Kinder aus Familien mit hoher
Stressbelastung oder in prekären Le-
bensverhältnissen gefährdeten, sondern
auch Kinder, die bis dahin nicht zur Ri-
sikogruppe für Kindeswohlgefährdung
gehörten.

Mangel an empirisch
fundiertemWissen

Weltweit wurde von steigenden Zahlen
häuslicher Gewalt v. a. gegen Frauen
berichtet, die sich bislang v. a. aus ei-
ner Zunahme lokaler Polizeieinsätze
diesbezüglich sowie steigenden Anruf-
zahlen bei Hilfetelefonen ableiten [3,
14, 18]. Über die Häufigkeit von Gewalt
gegen Kinder in diesem Zeitraum ist
ebenfalls wenig bekannt. In einer be-
völkerungsrepräsentativen Umfrage in
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Tab. 1 Beschreibung der teilnehmenden Versorgungsbereiche (n=188)
Ambulante Kinder-
schutzeinrichtungen
(n= 68)

Stationäre Kinder-
schutzeinrichtungen
(n= 120)

n (%) n (%)

Region

Alte Bundesländer 52 (77%) 78 (65%)

Neue Bundesländer (inkl. Berlin) 16 (24%) 42 (35%)

Gründungsjahr

2011–2020 31 (58%) 59 (71%)

2001–2010 15 (28%) 23 (28%)

1991–2000 4 (8%) 1 (1%)

1981–1990 3 (6%) –

Kinderschutzfälle pro Jahra

Range (Median)/MW 0–1231 (44)/122 0–348 (10)/28
a
Die Fallzahlen beziehen sich auf das Jahr 2019

Deutschland gaben etwa 7% der befrag-
ten Frauen an, dassmindestens eins ihrer
Kinder während des Lockdowns Opfer
von körperlicher Gewalt geworden ist
[23]. Während die Zahlen erwachsener
PatientInnen in Krankenhäusern be-
züglich lebensbedrohlicher Krankheiten
während des Lockdowns zurückgingen
[19], zeigten anekdotische Berichte stei-
gende Zahlen von in Krankenhäusern
versorgten nichtakzidentellen Schädel-
Hirn-Traumata auf [21]. Die Medizini-
sche Kinderschutzhotline verzeichnete
nach einem Rückgang der Anrufe in
den Monaten März und April ab Mai
2020 einen Anstieg der Anrufe über das
Vorjahresniveau hinaus [1].

Medizinischer Kinderschutz
in Deutschland

Diedeutschen Jugendämter führten2019
etwa 6% ihrer Gefährdungseinschätzun-
gen nach Meldungen von Kinderschutz-
fällen aus dem Gesundheitswesen durch
[22]. Da in Deutschland keine Melde-
pflicht für Fälle von vermuteter Kindes-
wohlgefährdung besteht, ist von einer
hohen Zahl nichtgemeldeter und daher
nichtregistrierter Kinderschutzfälle, die
in der medizinischen Versorgung auf-
gefallen sind, auszugehen. Nachdem die
Deutsche Gesellscha� für Kinderschutz
in der Medizin (DGKiM) und die Deut-
sche Akademie für Kinder- und Jugend-
medizin (DAKJ) ein strukturiertes und
multiprofessionelles Vorgehen im medi-
zinischen Kinderschutz gefordert haben,

steigt die Zahl der Kinderschutzambu-
lanzen und -gruppen kontinuierlich an
[20]. Ein Register und eine einheitliche
Dokumentation von Kinderschutzfällen
fehlen in Deutschland jedoch bisher.
Die Abrechnung der Diagnostik bei
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
ist seit 2018 über eine Aufnahme der
OPS-Kinderschutzprozedur 1-945 in
den Fallpauschalenkatalog möglich. Ei-
ne spezifische Verschlüsselung ist über
das Klassifikationssystem ICD-10 zwar
möglich,wird aberwenig genutzt, sodass
die Anzahl der Kinder, die aufgrund von
Misshandlung oder Vernachlässigung
medizinisch versorgt wurden, nicht den
Abrechnungsdaten der Krankenkassen
entnommen werden kann. Ziel der vor-
liegenden Untersuchung war es, anhand
der in deutschen Kinderkliniken und
Kinderschutzambulanzen dokumentier-
tenKinderschutzfällewährendderersten
2 Monate des pandemiebedingten Lock-
downs Aussagen über die Häufigkeit
und Schwere von Gewalt gegen Kinder
während des Lockdowns zu treffen.

Methodik

Mittels eines Onlinesurveys wurden
in einer Vollerhebung deutschlandweit
kinderversorgende Kliniken und Am-
bulanzen zur Entwicklung der Kinder-
schutzfälle während des COVID-19-
Lockdowns befragt.

Hier steht eine Anzeige.

K
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Medizinischer Kinderschutz während des Corona-Lockdowns. Vergleichende Befunde der
Kinderschutzfälle aus Kliniken und Ambulanzen in Deutschland

Zusammenfassung
Hintergrund. Es gibt Anhaltspunkte dafür,
dass die Gefahr von Kindesmisshand-
lung, sexuellem Kindesmissbrauch und
Vernachlässigungwährend der strengen Kon-
taktbeschränkungen im pandemiebedingten
Lockdown zugenommen hat, während der
Wegfall der gewohnten Mechanismen zur
sozialen Kontrolle mutmaßlich zu einer
Zunahme des Dunkelfelds geführt hat.
Ziel der Arbeit. Anhand der Kinderschutz-
fallzahlen und -qualitäten deutscher
Kinderkliniken und Kinderschutzambulanzen
sollen Aussagen über Häufigkeit und Schwere
vermuteter Kindeswohlgefährdung während
des pandemiebedingtenLockdowns getroffen
werden.

Methoden. Im Mai 2020 erfolgte eine On-
linebefragungmit Items a) zur Beschreibung
der Institution, b) zur nach Alter, Gewaltform
und Schweregrad differenzierten Anzahl von
Kinderschutzfällen in März/April 2019 und
2020 sowie c) zu Besonderheiten und Ideen
für den Kinderschutz während der Pandemie.
Ergebnisse. In einer Vollerhebung wurden
343 Kinderkliniken und medizinische Kin-
derschutzambulanzen zur Onlinebefragung
eingeladen; die Teilnahmequote lag bei 46%.
Es gaben 81 Einrichtungen Gesamtfallzahlen
für März/April 2019 und März/April 2020 an.
Bei denAmbulanzen konnte ein Rückgang von
454 auf 387 Fälle (–15%) verzeichnet werden,
bei den Kinderschutzgruppen von 307 auf 246
(–20%). Hinsichtlich der Altersgruppen und

der Formen der Gefährdung fanden sich keine
signifikantenUnterschiede.
Schlussfolgerung. Die Untersuchung
beschreibt einen Rückgang der absoluten
Fallzahlen im medizinischen Kinderschutz
während des Lockdowns im März und
im April 2020. Dieses Ergebnis stützt die
Vermutung, dass das Dunkelfeld gefährdeter
Kinder weiter gestiegen sein könnte. Weitere
Datenerhebungen nach dem Lockdown
werden die längerfristigen Auswirkungen
besser bewerten können.

Schlüsselwörter
Kindesmisshandlung · Vernachlässigung ·
Dunkelziffer · COVID-19 · „Social distancing“

Medical child protection during the coronavirus lockdown. Comparative findings of child protection
cases from clinics and outpatient departments in Germany

Abstract
Background. There are indications that during
the lockdown and the measures of social
distancing due to the coronavirus disease
2019 (COVID-19) pandemic, physical and
sexual child abuse and neglect may have
increased. Additionally, decreased social
control may have led to a lower detection rate
of child protection cases.
Objective. This study aimed to better
understand the impact of the lockdown in
Germany on the frequency and severity of
child abuse and neglect. To do so the quantity
and quality of cases of suspected child abuse
and neglect in German pediatric departments
and outpatient departments for medical child
protection were examined.
Methods. In May 2020 a total of 343
institutions of medical child protection

were invited to fill in a questionnaire with
items describing their institution and items
depicting cases of child protection in March
and April 2019 and 2020 regarding age, form
and severity of abuse as well as items to
describe particular remarks and ideas for child
protection during the pandemic.
Results. Out of the 343 pediatric departments
and outpatient departments of medical child
protection invited, the participation rate was
46%. In this study 81 institutions reported the
total cases of suspected child abuse or neglect
for both March and April 2019 and 2020. The
number of cases dropped from 454 to 387
(–15%) in outpatient child abuse clinics and
from 307 to 246 (–20%) in pediatric inpatient
departments. Regarding the age of affected

children and the form of abuse no significant
differences were found.
Conclusion. The study found a decrease
in reported cases of suspected child abuse
and neglect during the lockdown in March
and April 2020 compared to 2019. While
the results do not show an increase of total
child abuse and neglect, as suspected by
many professionals, the decrease in reported
cases may be explained by a steep increase
in unreported cases due to reduced social
control.

Keywords
Child abuse and neglect · COVID-19 ·
Lockdown · Social distancing · Unreported
cases

Stichprobe

Eingeladen wurden 365 kinderversor-
gende Kliniken und Ambulanzen in
Deutschland, die im Mai 2020 auf der
Homepage oder im E-Mail-Verteiler
der DGKiM eingetragen waren. Auf-
grund fehlerha�er Kontaktdaten wur-
den 22 Einrichtungen nicht erreicht. Von
den 343 erreichten Kliniken und Ambu-
lanzen nahmen 159 Einrichtungen mit

insgesamt 188 Versorgungsbereichen an
der Befragung teil, sodass eine Teilnah-
mequote von 46% erreicht wurde.

Instrumente

Zur Befragung wurden Online-Frage-
bogen mithilfe der Computer-So�ware
SoSci Survey erstellt. Diese enthielten
13 selbstentwickelte Items zur Beschrei-
bung der Einrichtung, zur nach Alter,

Gewaltform und Schweregrad differen-
zierten Anzahl von Kinderschutzfällen
im März und im April in den Jahren
2019 und 2020, zu Besonderheiten so-
wie zu Ideen und Wünschen für den
Kinderschutz während der COVID-19-
Pandemie. Die Gewaltformen wurden
differenziert nach etablierten Unterfor-
men erfasst, wobei angesichts der unter-
schiedlichen Dokumentationssysteme
auf Operationalisierungen der Katego-
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Abb. 18 Vergleich der Häufigkeit von Kinderschutzfällen in 2019und 2020 in ambulanten (n=27)
und stationären (n=54) Kinderschutzeinrichtungenmit vollständigenDatensätzen zubeiden Erhe-
bungszeiträumen

rien verzichtet wurde. Der Schweregrad
wurde abgefragt als Fälle, die schon al-
lein aufgrund der Schwere au�retender
Verletzungen stationärer Behandlung
bedur� hätten. Die Fragen waren über
Multiple-Choice-, dichotome oder frei-
textliche Antwortformate zu beantwor-
ten. Die durchschnittliche Bearbeitungs-
dauer der Fragebogen ließ sich nicht
ermitteln, da die Befragung zur Recher-
che der Fallzahlen unterbrochen werden
konnte.

Durchführung

Zur Prüfung von Expertenvalidität und
Praktikabilität des Fragebogens wurde
ein Pretest durchgeführt, in dem 4 Kli-
niken und Ambulanzen sowie Mitglie-
der der DGKiM Änderungen hinsicht-
lich des Inhalts und Formats vorschlu-
gen. Die ethische Unbedenklichkeit der
Studie wurde von der lokalen psycholo-
gischen Ethikkommission am Zentrum
für Psychosoziale Medizin am UKE be-
stätigt (LPEK-0158). Die Kliniken und
Ambulanzen wurden im Mai 2020 über
die DGKiM zur Teilnahme an der Be-
fragung eingeladen und nach 4 Wochen
an die Befragung erinnert. Die Einrich-
tungen erhielten kein Incentive für die
Teilnahme an der Befragung.

Statistische Analyse

Zum Vergleich der Fallzahlen zwischen
2019 und 2020 wurden deskriptive Ver-
teilungsmaße wie Median (Md), Range
sowie kumulierte absolute Häufigkeiten
berechnet. Um Unterschiede auf Signifi-
kanz zu prüfen, wurden Wilcoxon-Tests
berechnet. In die Wilcoxon-Tests wur-
den alle Einrichtungen einbezogen, die
sowohl Angaben zu 2019 wie auch 2020
machten.

Ergebnisse

Beschreibung der teilnehmenden
Einrichtungen

Vondenn= 159 teilnehmendenKliniken
und Ambulanzen aus allen 16 Bundes-
ländern boten n= 120 (75%) stationäre
und n= 68 (43%) ambulante Versorgung
im Bereich des medizinischen Kinder-
schutzes an; n= 29 Einrichtungen (18%)
boten sowohl ambulante als auch statio-
näre Versorgung an (. Tab. 1).

Die Häl�e der Kinderschutzambulan-
zen hatte 2019mehr als 44Kinderschutz-
fälle dokumentiert, während die Häl�e
der stationären Einrichtungen mehr als
10 Kinderschutzfälle versorgt hatte.

Anzahl und Art der Kinderschutz-
fälle im Überblick

Die Einrichtungen berichteten für März
und April 2019 insgesamt n= 1118 Kin-
derschutzfälle (. Tab. 2). Im März und
im April 2020 wurden insgesamt n= 702
Kinderschutzfälledokumentiert (–37%).
In beiden Zeiträumen zeigte sich ein
Range von 0 bis 262 Fällen pro Einrich-
tung. Der deskriptive Vergleich nur der
Einrichtungen, die ihre Fallzahlen für
beide Zeiträume angaben, ergab zwi-
schen 2019 und 2020 eine Verringerung
um n= 67 (–15%) der Kinderschutzfälle
im ambulanten bzw. um n= 61 (–20%)
im stationären Bereich.

Die Häufigkeit der Fälle in den unter-
schiedlichen Altersklassen unterschied
sich zwischen beiden Erhebungszeiträu-
men. Der größte Unterschied wurde für
die Altersklasse der 12- bis 17-Jährigen
gefunden, für die 2020 n= 16 Kinder-
schutzfälle weniger als 2019 dokumen-
tiert wurden. Für die am häufigsten
dokumentierte Gewaltform „Misshand-
lung“ wurden während des Lockdowns
2020 n= 57 Fälle weniger als im Ver-
gleichszeitraum 2019 registriert. Alle
anderen Fallzahlen unterschieden sich
im zeitlichen Vergleich marginal.

Hinsichtlich der Anzahl an doku-
mentierten Kinderschutzfällen, Alters-
gruppen und Misshandlungsformen in
den Vergleichszeiträumen 2019 und
2020 zeigten sich keine signifikanten
Unterschiede (. Abb. 1).

Besonderheiten im medizinischen
Kinderschutz während des
Lockdowns

Von den 159 Institutionen haben 78 Ein-
richtungen freitextliche Angaben ge-
macht. Etwa 31% der Kliniken und
Ambulanzen (n= 24) meldeten Ver-
änderungen in den Fallzuweisungen
während des Lockdowns zurück. Rund
12% der Institutionen (n= 9) hatten
weniger Zuweisungen durch die Ju-
gendämter verzeichnet. Etwa 13% der
befragten Einrichtungen (n= 10) be-
richteten von Besonderheiten in Bezug
auf die Vorstellungsgründe, zu denen
vorrangig elterliche Überforderung bzw.
Spannungen innerhalb der Familie zähl-
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Tab. 2 Häufigkeit der Kinderschutzfälle im Vergleich zwischen 2019und 2020 in den teilnehmenden ambulanten und stationären Kinderschutzein-
richtungen insgesamt (n=188)

Ambulante Kinderschutzeinrichtungen
(n= 68)

Stationäre Kinderschutzeinrichtungen
(n= 120)

März/April 2019 März/April 2020 März/April 2019 März/April 2020

Kinderschutzfälle

n Fälle [Range]

(n Einrichtungen)

n Fälle [Range]

(n Einrichtungen)

n Fälle

[Range]

(n Einrichtungen)

n Fälle [Range]

(n Einrichtungen)

Gesamt 769 [0–262] (34) 430 [0–81] (28) 349 [0–53] (64) 272 [0–42] (61)

Gesamt der Einrichtungenmit vollständigen
Datensätzen (n= 81)

454 [0–156] (27) 387 [0–81] (27) 307 [0–53] (54) 246 [0–42] (54)

Alter der Patientena

<1 Jahr 34 [0–11] (24) 43 [0–10] (22) 97 [0–20] (47) 77 [0–11] (47)

1–2 Jahre 49 [0–12] (25) 47 [0–7] (24) 38 [0–5] (46) 45 [0–11] (46)

3–5 Jahre 90 [0–18] (26) 96 [0–27] (24) 35 [0–5] (48) 28 [0–3] (46)

6–11 Jahre 82 [0–23] (27) 83 [0–18] (24) 33 [0–9] (46) 36 [0–5] (49)

12–17 Jahre 71 [0–12] (27) 49 [0–9] (23) 64 [0–16] (45) 70 [0–18] (46)

Gewaltformena

Misshandlung 241 [0–31] (30) 217 [0–26] (25) 136 [0–19] (45) 103 [0–9] (47)

Vernachlässigung 64 [0–23] (26) 52 [0–25] (22) 83 [0–15] (42) 92 [0–14] (43)

Sexueller Missbrauch 82 [0–19] (29) 79 [0–37] (24) 13 [0–2] (42) 22 [0–4] (42)

Stationärer Behandlungsbedarf, unspezifisch 72 [0–25] (26) 86 [0–34] (21) – –

Schütteltrauma – – 7 [0–1] (42) 9 [0–3] (43)

Stationärer Behandlungsbedarf (exkl. Schüt-
teltrauma)

– – 78 [0–26] (40) 78 [0–16] (39)

a
Nicht alle Einrichtungen konnten detaillierte Angaben machen

ten. Einen erhöhten Schweregrad der
Verletzungen bei den während des Lock-
downs vorgestellten Kinderschutzfällen
beobachteten 10% der teilnehmenden
Kliniken und Ambulanzen (n= 8). Von
35% der Einrichtungen (n= 27) wurde
zurückgemeldet, dass sich infektions-
prophylaktische Maßnahmen auf die
Anzahl der Kinderschutzfälle ausge-
wirkt hatten. Beispielsweise war in 9%
der Institutionen (n= 7) der Zugang
eingeschränkt.

Rund 18% der Einrichtungen (n= 14)
wünschten sich für den Kinderschutz
währendeinespandemiebedingtenLock-
downs eine besser abgestimmte Zusam-
menarbeit mit den Jugendämtern, da
in den Einrichtungen behandelte Pa-
tienten nicht vom Jugendamt betreut
wurden (n= 7) oder die Jugendämter
schlecht erreichbar waren (n= 5). Etwa
13% der Einrichtungen (n= 10) emp-
fahlen, die aufsuchende und ambulante
Jugend- bzw. Familienhilfe früher als
während des Lockdowns 2020 wieder
aufzunehmen. Rund 10% der Einrich-
tungen (n= 8) sprachen sich dafür aus,
Betreuungsangebote für Kinder durch

eine frühere und längere Öffnung sowie
durch eine Ausweitung der Notbetreu-
ung zu verbessern.

Diskussion

Die vorliegende Untersuchung auf der
Grundlage einerVollerhebung in kinder-
versorgendenKlinikenundAmbulanzen
in Deutschland beschreibt einen Rück-
gang der dokumentierten Fallzahlen im
medizinischen Kinderschutz während
des Lockdowns im Frühjahr 2020 im
Vergleich zu 2019. Die Befunde stehen
im Einklang mit dem Rückgang an Ge-
fährdungsmeldungenbeidenJugendäm-
tern [16]. Die Ergebnisse der Befragung
stützen die von Kinderschutzexpert-
Innen geäußerte Befürchtung, dass von
Gewalt betroffene Kinder und Jugend-
liche während des pandemiebedingten
Lockdowns im Frühjahr 2020 seltener
erkannt wurden als vor dem Lockdown
und lassen sich möglicherweise auf den
Verlust von Meldern in Kitas, Schulen
und dem außerfamiliären Umfeld auf-
grund des „social distancing“ zurückzu-
führen. Auch infektionsprophylaktische

Maßnahmen in den kinderversorgenden
Kliniken und Ambulanzen können die
Reduktion der Fallzahlen bedingt haben.

Es istnicht auszuschließen,dassdurch
geringere Belastungen in der Schule und
am Arbeitsplatz das Stressniveau wäh-
rend des Lockdowns für Kinder und El-
tern in einigenFamiliengesunken ist und
dadurchdasMisshandlungsrisikoverrin-
gert wurde. Allerdings deuten Befragun-
gen zum COVID-19-Lockdown auf er-
höhtenStress fürKinderundErwachsene
hin, z.B.durchÜberforderung,finanziel-
le Sorgen, die schwere Vereinbarkeit von
Kinderbetreuung und Homeoffice sowie
durch die Auflösung eingespielter fami-
liärer Abläufe [15]. Steinert et al. [23] be-
legten zudem hohe Raten an häuslicher
Gewalt während des Lockdowns gegen
Frauen und Kinder. Auch die häusliche
Gewalt zwischen Eltern stellt im Übri-
gen eine Kindeswohlgefährdung dar [8]
und muss zu den gewonnenen Erkennt-
nissen zu Kinderschutzfällen während
des Pandemie-Lockdowns additiv ver-
standen werden.

Über die Schwere der Kinderschutz-
fällewährenddesLockdownskönnenauf
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der Grundlage der erhobenenDaten kei-
ne eindeutigen Aussagen getroffen wer-
den. Einzelne Institutionen meldeten für
den Zeitraum eine erhöhte Rate an Fäl-
len mit schweren Verletzungen zurück.
Vor dem Hintergrund generell gesunke-
ner Patientenzahlen auch bei sehr schwe-
ren Erkrankungen [19] ist zu befürchten,
dass die Anzahl an Kinderschutzfällen
mit schwerer Misshandlung in diesem
Zeitraummindestens gleich geblieben ist
und weniger betroffene Kinder Zugang
zu (medizinischer) Hilfe bekommen ha-
ben als vor der COVID-19-Pandemie.
Diese Vermutung spiegelt sich jedoch
nicht in den Daten der Institutionen,
die für die Vergleichszeiträume Fallzah-
len angegeben habe, wider.

Limitationen

DieAussagekra�derErgebnisse ist durch
die unterschiedlichen Standards der in
den Kliniken und Ambulanzen doku-
mentierten Daten sowie durch die unter-
schiedlichen Definitionen für Fälle und
Misshandlungsformen limitiert. Für die
Verbesserung der Qualität und Auswert-
barkeit der Daten zu Fällen immedizini-
schenKinderschutz solltenStandards zur
einheitlichen Dokumentation und Defi-
nitionen entwickelt werden [13].

Die identifizierten Veränderungen
der Fallzahlen lassen sich von jahreszeit-
lichen oder auf die Einrichtungsgröße
zurückgehenden Schwankungen nicht
mit Sicherheit abgrenzen. In die Stich-
probe waren jedoch viele große Kinder-
schutzeinrichtungen mit relativ hohen
Fallzahlen eingeschlossen (. Tab. 1), in
denen Schwankungen über die Jahre
hinweg als wenig wahrscheinlich ange-
nommen werden können, sodass von
einem höchstens geringen Effekt auf die
Veränderungen auszugehen ist.

In der Erhebung wurden Fallzah-
len aus den ersten 2 Märzwochen 2020
erfasst, in denen die beschränkenden
Maßnahmen des Lockdowns noch nicht
in Kra� getreten waren. Die erfassten
Fallzahlen müssen zudem als Verdachts-
fälle betrachtet werden, denen im Rah-
men des ambulanten oder stationären
medizinischen Kinderschutzes nachge-
gangen wurde, und können daher nicht
als bestätigte Fälle angesehen werden.

In Betracht gezogen werden muss, dass
die mediale Präsenz des �emas Kin-
derschutz im Frühjahr 2020 zu einer
verstärkten Wahrnehmung möglicher
Verdachtsfälle geführt haben könnte.
Gegen diese systematische Wahrneh-
mungsverzerrung spricht jedoch, dass
kein Anstieg an Kinderschutzfällen ge-
funden wurde. Die Fortführung der
Datenerhebung zur Entwicklung der
Fallzahlen nach dem Lockdown wird
dazu weitere Erkenntnisse liefern und
auch eine Bewertung der langfristigen
Auswirkungen pandemiebedingter Ein-
schränkungen ermöglichen.

Ausblick

Seit der Erhebung dieser Daten sind
längst erneut weitreichende Maßnah-
men zur Eindämmung von COVID-19
beschlossen worden, die auch Kinder
und Jugendliche betreffen. Langfristige
psychologische, wirtscha�liche und ge-
sellscha�liche Folgen der Maßnahmen
sind wahrscheinlich, in Art und Umfang
aber noch schwierig abzuschätzen. Da
die gesundheitlichen und sozioökono-
mischen Auswirkungen von Gewalt an
Kindern weitreichend sind, sollte der
Kinderschutz in zukün�igen Maßnah-
men zur Eindämmung der COVID-19-
Pandemie noch stärker berücksichtigt
werden [10, 12]. Kitas und Schulen soll-
tenwährend eines Lockdowns soweit wie
möglich geöffnet bleiben, damit Kinder
weiterhin Ansprechpartner außerhalb
ihrer Familien haben. Die Kinder- und
Jugendhilfe sollte als systemrelevant
betrachtet und in Krisenzeiten tätig
bleiben. Das Gesundheitswesen sollte
Maßnahmen ergreifen, damit Kinder
bei einem Verdacht auf Kindeswohl-
gefährdung infektionssicher untersucht
werden können.

Fazit für die Praxis

4 Vorbehaltlich der Limitationen der

Studie sind die Fallzahlen im medi-

zinischen Kinderschutz während des

Lockdowns in März und April 2020

gegenüber dem Vorjahr deutlich

gesunken.

4 Es ist zu befürchten, dass das Dun-

kelfeld misshandelter, missbrauchter

und vernachlässigter Kinderwährend

des Lockdowns weiter gestiegen ist.

4 Politische und infektionsprophy-

laktische Maßnahmen müssen v.a.

belastete und benachteiligte Famili-

en stärker als zuvor berücksichtigen.

4 Die Institutionender Jugendhilfe soll-

ten in Krisenzeiten als systemrelevant

eingestuft werden.

4 Falldefinitionen und Dokumenta-

tionsstandards im medizinischen

Kinderschutz sollten dringend ver-

einheitlicht werden, um die Situation

von Gewalt betroffener Kinder in

Deutschland besser bewerten zu

können.
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1. Einleitung 

 

1.1 Kindeswohlgefährdung in Deutschland 

Weltweit erleben etwa 1 Milliarde Kinder jährlich körperliche oder emotionale 

Misshandlung, körperliche oder emotionale Vernachlässigung oder sexuelle Gewalt 

(Hillis et al., 2016). In einer bevölkerungsrepräsentativen Studie berichteten 31 % 

aller Deutschen ab 14 Jahren, in ihrer Kindheit Opfer mindestens einer Form der 

Kindeswohlgefährdung geworden zu sein, 41,9 % von diesen erlitten mehrere 

Formen (Witt et al., 2017).  

In der Kindheit erlittene Misshandlungen und Vernachlässigungen können zu 

lebenslangen körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen und vorzeitigem 

Tod führen (Brown et al., 2009). Allein oder in Kombination mit anderen 

sogenannten �Adverse Childhood Experiences� (ACE) zeigen sie eine deutlich 

erhöhte Gefahr für psychische Krankheiten, Drogenabusus und Suizidversuche 

(Felitti et al., 1998, Norman et al., 2012), sowie auch für körperliche Erkrankungen 

wie Übergewicht, Diabetes, arterielle Hypertension, Myokardinfarkte und 

Schlaganfälle, Krebs und COPD (Clemens et al., 2018). Die Kombination mehrerer 

ACE führt auch in Deutschland zu Depressivität, Ängstlichkeit, körperlicher 

Aggressivität und eingeschränkter Lebenszufriedenheit (Witt et al., 2019). Die 

gesellschaftlichen Kosten von Kindesmisshandlung und -vernachlässigung werden 

für Deutschland auf 11,1 � 29,8 Milliarden Euro jährlich geschätzt (Habetha et al., 

2012). 

Das Grundgesetz definiert in § 6 Abs. 2 die Erziehung eines Kindes als das 

natürliche Recht der Eltern, in das der Staat mit seinem �Wächteramt� nur eingreifen 

darf, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen und 

die Personensorgeberechtigten nicht gewillt oder in der Lage sind, diese mit 

eigenen Mitteln abzuwehren (Heimann und Kölch, 2021). Jugendämter und 

Familiengerichte, als ausführende Organe des Staates zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen, sind jedoch darauf angewiesen, dass ihnen Fälle vermuteter 

Kindeswohlgefährdung von Dritten zugetragen werden, darunter Schulen und Kitas, 

Privatpersonen, Institutionen wie die Polizei und auch das Gesundheitswesen. Zwar 

liegen mit der Polizeilichen Kriminalstatistik (Bundeskriminalamt, 2020) sowie der 

sogenannten �8a-Statistik� (Destatis, 2019) des Statistischen Bundesamtes 

umfangreiche Daten über polizeiliche Anzeigen bezüglich Kindesmisshandlung und 
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durch die Jugendämter durchgeführte Gefährdungseinschätzungen vor, u. a. jedoch 

da in Deutschland weder eine Anzeige- noch eine Meldepflicht bei 

Kindeswohlgefährdung besteht, wird hier eine hohe Dunkelziffer vermutet (Jud et 

al., 2016b). Es fehlen Untersuchungen, die über mehrere Versorgungsbereiche 

hinweg bekannt gewordene Fälle im Hellfeld erfassen. Schätzungen könnten sich 

aus den Daten bevölkerungsrepräsentativer Umfragen (z. B. Witt, 2017) ergeben, 

diese erfassen jedoch primär die Prävalenz vergangener Generationen, sodass es 

höchstens grobe Annäherungen an die Quote aus Hell- und Dunkelfeld geben kann. 

Die WHO schätzt, dass weltweit etwa 90% aller Fälle von Kindeswohlgefährdung 

übersehen oder nicht als solche gewertet werden (Sethi und World Health 

Organization, 2013). 

Das Gesundheitswesen selbst führt ebenfalls keine eindeutige Statistik. Zwar 

besteht seit 2018 die Möglichkeit, Kinderschutzfälle in Krankenhäusern über eine 

zentral erfasste OPS 1-945.- erlöswirksam abzurechnen, diese wird 

deutschlandweit jedoch noch unregelmäßig genutzt (Schwier et al., 2019). Die 

Verschlüsselung von Misshandlungsfällen über passende ICD-Ziffern (s. Tab.1), die 

allen Kliniken und Praxen für die Abrechnung mit den Krankenkassen zur Verfügung 

steht, ist zwar möglich, es ist jedoch unklar, wie häufig diese in Kinderschutzfällen 

auch genutzt wird.  

 

Tabelle 1: ICD-10-Ziffern Mißbrauch von Personen 

ICD-10-Ziffer Diagnose 

T74.0 Vernachlässigen oder Imstichlassen 

T74.1 Körperlicher Missbrauch 

- Ehegattenmißhandlung o.n.A. 

- Kindesmißhandlung o.n.A. 

T74.2 Sexueller Mißbrauch  

T74.3 Psychischer Mißbrauch 

T74.8 Sonstige Formen des Mißbrauchs von Personen 

T74.9 Mißbrauch von Personen, nicht näher bezeichnet 

Schäden durch Mißbrauch: 

- Eines Erwachsenen o.n.A. 

- Eines Kindes o.n.A. 
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Eine einheitliche Bewertung über die Inanspruchnahme medizinischer 

Einrichtungen bei Misshandlungen, Vernachlässigungen und sexueller Gewalt an 

Kindern und Jugendlichen ist also nicht möglich. 

 

1.2 Medizinischer Kinderschutz 

Eine vorrangige Aufgabe der Akteure im medizinischen Kinderschutz ist die 

Prävention, Früherkennung, Diagnostik und Intervention bei Gewalt gegen und 

Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen (Winter, 2020) im medizinischen 

Setting. Dabei geht es um die Beurteilung abgelaufener Ereignisse (z. B. die 

Interpretation von Blutunterlaufungen oder anderen Verletzungen) (Sucherdt, 

2020), aber auch um die Einschätzung der weiteren Entwicklung bzw. Prognose 

(Heimann et al., 2021). 

Der Beginn des medizinischen Kinderschutzes und das Ende des verbreiteten 

ärztlichen Irrglaubens, Eltern würden ihre Kinder nicht misshandeln, wird häufig mit 

C. Henry Kempes Veröffentlichung �The Battered child syndrome� gleichgesetzt 

(Crane, 2015). Eher zögerlich entwickelte sich der medizinische Kinderschutz 

daraufhin auch in Deutschland, ehe etwa mit der Gründung der DGKiM 2008 

(Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin) ein rascherer 

Professionalisierungsprozess erfolgte (Herrmann, 2019). Bemühungen zu einer 

stärkeren Standardisierung und auch Vergütung der Arbeit im medizinischen 

Kinderschutz führten zur Möglichkeit der Abrechnung eines Kinderschutzfalls mit 

den Krankenkassen, zur Aufnahme des Themas Kinderschutz in die ärztliche 

Approbationsordnung, zur Veröffentlichung der S3-Kinderschutzleitlinie im Jahr 

2019 und zu einer wachsenden Zahl (teilweise durch die DGKiM akkreditierter) 

Kinderschutzgruppen und (medizinischen) Kinderschutzambulanzen (Schwier et 

al., 2019).  

Diese Gruppen bzw. Ambulanzen sollen, meist unter ärztlicher Leitung, u. a. 

möglichst interdisziplinär Gewalt an Kindern und Jugendlichen erkennen, ein 

koordiniertes Vorgehen im Umgang mit Betroffenen planen und eine 

familienzentrierte Beratung bieten (Herrmann et al., 2016). Trotz der zunehmenden 

Dynamik und Professionalisierung gerade im klinischen Bereich, fühlen sich jedoch 

weiterhin viele Ärztinnen und Ärzte unsicher bei der Bearbeitung von 

Kinderschutzfällen. (Peters et al., 2020; Witt et al., 2021) 
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1.3 Entstehung von Kindeswohlgefährdungen 

Kindeswohlgefährdungen entstehen, wenn Risikofaktoren und Stressoren einer 

Familie Schutzfaktoren und Ressourcen überwiegen (Belsky, 1993). Bei den 

Risikofaktoren spielen elterliche, kindliche und sozialen Faktoren eine Rolle. 

Elterliche Faktoren können z. B. Suchterkrankungen oder psychische Erkrankungen 

(Clemens et al., 2020a), das eigene Erleben von Misshandlungen in der Kindheit 

(Widom et al., 2015), aber auch die politische Einstellung (Clemens et al., 2020b) 

sein. Kindliche Faktoren können das Alter und das Temperament (Belsky, 1993), 

aber auch besondere Bedürfnisse darstellen (Nowak, 2015). Soziale Faktoren sind 

u. a. soziale Kontakte (Crouch et al., 2001), die finanzielle Situation (Conrad-

Hiebner und Byram, 2020), oder die Wohnumgebung (Cant et al., 2019). Beim 

Wegfall von Ressourcen oder Hinzukommen von Stressoren können Gefährdungen 

entstehen. Häufig ist das kindliche Verhalten (z. B. anhaltendes exzessives 

Schreien bei Babys, Trotzreaktionen bei Kleinkindern, etc.) der Trigger, der dann 

unmittelbar zur Misshandlung führt (Kindler et al., 2006). Saisonale Häufungen im 

Sommer konnten gezeigt werden, mitunter wird vermutet, dass längere Perioden 

von Schulschließungen im Rahmen von Ferien zu größerem Stress innerhalb der 

Familie führen können (Leaman et al., 2017).  

Krisen und Katastrophen haben das Potential, durch verschiedene Mechanismen 

zum Wegfall gewohnter Ressourcen und zum Hinzukommen von Stressoren für 

Familien zu führen. In einer Vielzahl von Untersuchungen wurden die Auswirkungen 

von Katastrophen, Krisen und Wirtschaftsrezessionen auf Kindeswohlgefährdungen 

untersucht. Anhaltende wirtschaftliche Schwierigkeiten und die Bedrohung der 

eigenen Gesundheit infolge einer Krise werden als besonders traumatisierend 

beschrieben (Norris et al., 2002). Finanzielle Schwierigkeiten sind Risikofaktoren für 

psychische Erkrankungen und Suchtmittelabusus und somit für 

Kindeswohlgefährdung (Frasquilho et al., 2015). Arbeitslosigkeit und soziale 

Isolation erhöhen das Risiko für körperliche und emotionale Gewalt und 

Vernachlässigung (Lee et al., 2021). Das Miterleben von Katastrophen führt bei 

Jugendlichen zu internalisierenden und externalisierenden Störungen wie 

Depression, Panik, Angst und Aggressivität (Rubens et al., 2018). Während der 

Finanzkrise und der damit verbundenen Rezession 2008/2009 konnten in den USA 

erhöhte Raten misshandlungsbedingter Schädel-Hirn-Traumata nachgewiesen 

werden (Berger et al., 2011; Huang et al., 2011). Auch aus vorangegangen 
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Epidemien, zum Beispiel von Ebola-Epidemien in der Demokratischen Republik 

Kongo oder Sierra Leone, finden sich Berichte gestiegener Gewalt gegen Kinder 

und Jugendliche (Bhatia et al., 2020). 

 

1.4 Die COVID-19-Pandemie  

Am 11. März 2020 erklärte die WHO (Weltgesundheitsorganisation), dass die 

Infektion durch das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 zu einer weltweiten 

Pandemie geführt hat (WHO, 2021). Ab dem 16. März wurden in Deutschland 

Schulen und Kitas geschlossen, strenge Kontaktbeschränkungen und 

Schließungen weiterer Einrichtungen folgten (z. B. Justizbehörde Hamburg, 2020). 

Schon früh zeigten sich Expert:innen besorgt, dass durch den steigenden Stress in 

den Familien das Risiko für Misshandlungen einerseits steigen könnte, durch die 

Kontaktbeschränkungen und Schließungen von Schulen, Kitas und den 

Institutionen der Jugendhilfe andererseits die Erkennung dieser Vorfälle 

zurückgehen könnte (Fegert et al., 2020; Zitelman et al., 2020). Während initial 

zunächst nur anekdotische Berichte aus aller Welt über steigende Anrufzahlen bei 

Hilfetelefonen verzeichnet wurden (z. B. Caron et al., 2020), liegen mittlerweile auch 

vereinzelte Untersuchungen vor, die hohe Raten an häuslicher Gewalt gegen 

Frauen und Kinder (Senatsverwaltung, 2020; Steinert und Ebert, 2020), sowie 

steigende Zahlen schwerer körperlicher Misshandlungen während des Lockdowns 

in verschiedenen Ländern, u. a. den USA und Uganda, feststellten (Kovler et al., 

2020; Sserwanja et al., 2020). Auch die Medizinische Kinderschutzhotline, ein vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

gefördertes telefonisches Beratungsangebot für Angehörige der Heilberufe, erhielt 

früh Beratungsanfragen mit Bezug auf gestiegene Belastungen und Gewalt 

während des ersten Lockdowns, sowohl in vorbelasteten Familien, als auch in 

Familien, in denen Gewalt zuvor keine Rolle gespielt hatte (Heimann et al., 2021a). 

Neben einem Verlust an Lebensqualität und zunehmenden mentalen Belastungen 

bei Kindern seit Beginn der Pandemie (Metzger et al., 2020; Ravens-Sieberer et al., 

2021) ist auch die Stressbelastung bei Erwachsenen und Eltern gestiegen, was das 

Risiko für Kindeswohlgefährdungen weiter steigern könnte (Kubb und Foran, 2020).  

Die Jugendhilfe verzeichnete u. a. in Deutschland und den USA weniger Fälle 

(Jentsch und Schnock, 2020; NewsCAP, 2020), was, bei gleichzeitigen Hinweisen 

für möglicherweise gestiegene Anzahl von Kinderschutzfällen im medizinischen 
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Bereich, die Sorge verstärkt, dass eine Vielzahl von Fällen für das 

Jugendhilfesystem unentdeckt bleibt. 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, anhand der Fallzahlen medizinischer 

Kinderschutzambulanzen und Kinderschutzgruppen sowie freien Aussagen 

teilnehmender Institutionen zu eruieren, ob sich Hinweise für eine Häufung und 

Zunahme der Intensität von Misshandlungen, Vernachlässigung und sexueller 

Gewalt an Kindern während des COVID-19-Lockdowns im Frühjahr 2020 ergeben 

haben, sowie Wünsche und Probleme Handelnder im Medizinischen Kinderschutz 

zu erheben. 

 

2. Material und Methoden 

Mithilfe des E-Mail-Verteilers der DGKiM, in dem alle deutschen Kinderkliniken und 

Kinderschutzgruppen sowie Kinderschutzambulanzen verzeichnet sind, wurden im 

Mai 2020 an 365 Institutionen Einladungen zur Teilnahme an einer Onlinebefragung 

verschickt, davon wurden 22 nicht erreicht. Von den eingeladenen Kliniken und 

Ambulanzen nahmen n = 159 (Teilnahmequote 45%) an der Befragung teil, wobei 

nicht von jedem Teilnehmer komplette Datensätze zur Verfügung gestellt wurden. 

Insgesamt konnten Daten von 188 Institutionen erhoben werden, da 29 

Teilnehmer:innen Daten einer am gleichen Standort vorhandenen 

Kinderschutzgruppe und Kinderschutzambulanz angaben. Die Befragung verlief 

über etwa sechs Wochen bis zum 12. Juni 2020, nach vier Wochen wurde an die 

Teilnahme erinnert. Ein positives Ethikvotum durch die lokale psychologische 

Ethikkommission am Zentrum für Psychosoziale Medizin am UKE lag vor. 

Der Fragebogen wurde mit der Software SoSci erstellt und enthielt 13 Items, die 

neben einer allgemeinen Beschreibung der Klinik (u. a. Gründungsjahr, Stadt, 

Bundesland) die an der Institution behandelten Kinderschutzfallzahlen, 

aufgeschlüsselt nach Alter, Gewaltform und Schweregrad für die Zeiträume März 

und April 2019 und 2020 erfragte. Der Schweregrad wurde erhoben, indem nach 

dem stationären Behandlungsbedarf gefragt wurde, der sich allein anhand einer 

Verletzung und nicht aufgrund der Kinderschutzaspekte ergab. Schütteltraumata 

wurden gesondert abgefragt. Weiterhin wurde in offenen Fragen nach subjektiven 

Eindrücken der teilnehmenden Institutionen hinsichtlich der Fallzuweisung, der 

Fallinhalte, möglicher infektionsprophylaktischer Maßnahmen und weiteren Ideen 
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und Wünschen für den Kinderschutz während der Pandemie gefragt. Der 

vollständige Fragebogen ist dieser Dissertationsschrift als Anlage nach dem 

Literaturverzeichnis angeführt. 

 

3. Ergebnisse 

Die qualitative Beschreibung der teilnehmenden Einrichtungen ergab, dass von den 

159 teilnehmenden Einrichtungen größtenteils stationäre Einrichtungen teilnahmen, 

18 % boten sowohl ambulanten als auch stationären Kinderschutz an. Etwa zwei 

Drittel der Institutionen waren in den letzten 10 Jahren gegründet worden, nur drei 

Institutionen bestanden seit mehr als 30 Jahren. 

Insgesamt wurden für den Untersuchungszeitraum März und April 2019 1118 

Kinderschutzfälle dokumentiert, für den gleichen Zeitraum in 2020 nur 702. Dies 

lässt auf einen Rückgang von mehr als einem Drittel schließen (37 %), da jedoch 

für den Zeitraum 2019 mehr Institutionen Fallzahlen angegeben haben als für 2020 

ist es sinnvoller, nur die Einrichtungen zu betrachten, die sowohl für 2019 als auch 

für 2020 Angaben machten. Hier zeigt sich ein Rückgang von 454 Fällen im 

ambulanten Bereich für 2019 auf 387 Fälle in 2020 (-15%) und im stationären 

Bereich von 307 auf 246 (-20%). Insgesamt wurden in den Einrichtungen, die für 

beide Zeiträume Angaben machten, in März und April 2020 128 Kinder weniger 

gesehen als 2019. 

Detailliertere Angaben hinsichtlich Alter, Schweregrad und Form der Misshandlung 

wurden von deutlich weniger Institutionen übermittelt. So zeigte sich tendenziell, 

dass 2020 im stationären Bereich weniger Kinder, in den Ambulanzen jedoch etwas 

mehr Kinder unter einem Jahr gesehen wurden. Im stationären Versorgungsbereich 

wurde jedoch, trotz der gegenüber 2019 gesunkener Anzahl von 

Kinderschutzgruppen, die darüber Angaben machten, 2020 häufiger die 

Verdachtsdiagnose körperlicher Misshandlungen und sexuellen Missbrauchs    

gestellt. 2020 wurde im ambulanten Bereich häufiger ein stationärer 

Behandlungsbedarf festgestellt. Im stationären Bereich blieb die Zahl schwerer 

Verletzung und Schütteltraumata absolut gesehen gleich, stieg stiegen in Bezug auf 

die Gesamtzahlen körperlicher Misshandlung jedoch deutlich an (27,7% 2019 ggü. 

35,4% 2020). Relativ auf die gesunkenen Fallzahlen insgesamt ergeben sich hier 

jedoch nur marginale Unterschiede. Im durchgeführten Wilcoxon-Test konnte für 

keines der abgefragten Attribute eine statistische Signifikanz festgestellt werden. 
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Tab. 2: Häufigkeit der Kinderschutzfälle im Vergleich zwischen 2019 und 2020 in den 

teilnehmenden ambulanten und stationären Kinderschutzeinrichtungen insgesamt (N=188) 

Kinderschutzfälle 

Ambulante Kinderschutz-    

einrichtungen 

(n=68) 

Stationäre Kinderschutz-       

einrichtungen 

(n=120) 

März/April 

2019 

März/April 

2020 

März/April 

2019 

März/April 

2020 

N Fälle  

[Range] 

(n 

Einrichtungen) 

N Fälle 

[Range] 

(n 

Einrichtungen) 

N Fälle  

[Range] 

(n 

Einrichtungen) 

N Fälle 

[Range] 

(n 

Einrichtungen) 

Gesamt 
769 [0-262] 

(34) 

430 [0-81] 

(28) 

349 [0-53] 

(64) 

272 [0-42] 

(61) 

Gesamt der 

Einrichtungen mit 

vollständigen 

Daten-sätzen 

(n=81) 

454 [0-156] 

(27) 

387 [0-81] 

(27) 

307 [0-53] 

(54) 

246 [0-42] 

(54) 

Alter der 

Patienten* 
    

< 1 Jahr 34 [0-11] (24) 43 [0-10] (22) 97 [0-20] (47) 77 [0-11] (47) 

1 � 2 Jahre 49 [0-12] (25) 47 [0-7] (24) 38 [0-5] (46) 45 [0-11] (46) 

3 � 5 Jahre 90 [0-18] (26) 96 [0-27] (24) 35 [0-5] (48) 28 [0-3] (46) 

6 � 11 Jahre 82 [0-23] (27) 83 [0-18] (24) 33 [0-9] (46) 36 [0-5] (49) 

12 � 17 Jahre 71 [0-12] (27) 49 [0-9] (23) 64 [0-16] (45) 70 [0-18] (46) 

Gewaltformen*     

Misshandlung 
241 [0-31] 

(30) 

217 [0-26] 

(25) 

136 [0-19] 

(45) 
103 [0-9] (47) 

Vernachlässigung 64 [0-23] (26) 52 [0-25] (22) 83 [0-15] (42) 92 [0-14] (43) 

Sexueller 

Missbrauch 
82 [0-19] (29) 79 [0-37] (24) 13 [0-2] (42) 22 [0-4] (42) 

Stationärer 

Behandlungsbedarf 

unspezifisch 

72 [0-25] (26) 86 [0-34] (21) - - 

Schütteltrauma - - 7 [0-1] (42) 9 [0-3] (43) 

Stationärer 

Behandlungsbedarf 

(exkl. 

Schütteltrauma) 

- - 78 [0-26] (40) 78 [0-16] (39) 

Anmerkung: * nicht alle Einrichtungen haben detaillierte Angaben übersandt. 
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Aus den freitextlichen Angaben, die insgesamt von 78 Institutionen ganz oder 

teilweise ausgefüllt wurden, ergaben sich vor allem Hinweise auf Veränderungen in 

den Fallzuweisungen während des Lockdowns, davon berichteten 24 Kliniken. Es 

konnte von zehn Einrichtungen ein Rückgang der Zuweisungen durch Jugendämter 

festgestellt werden. In der Kommunikation mit den Jugendämtern wurde 

Verbesserungsbedarf festgestellt. Elterliche Überlastungen wurden als einer der 

Hauptgründe für Vorstellungen genannt, acht Institutionen meldeten einen 

gestiegenen Schweregrad festgestellter Verletzungen zurück, der jedoch nicht 

weiter präzisiert wurde. Fast ein Drittel der Einrichtungen, die Freitextangaben 

machten, hatten meist nicht weiter spezifizierte infektionsprophylaktische 

Maßnahmen durchgeführt. Für einen möglichen zukünftigen Lockdown wünschten 

sich mehrere Einrichtungen, dass Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche 

früher und umfassender wieder aufgenommen werden sollten, und 10 Institutionen 

sprachen sich dafür aus, dass die Arbeit der Familien- und Jugendhilfe früher wieder 

aufgenommen werden sollte, als während des ersten Lockdowns der Pandemie in 

Deutschland geschehen.  

 

4. Diskussion 

 

4.1 Ergebnisse der Fallzahlen und Bedeutung der Ergebnisse für die 

Pandemie 

Die vorliegende Untersuchung zeigt einen Rückgang der Kinderschutzfallzahlen in 

März und April 2019 gegenüber 2020 sowohl im ambulanten, als auch im 

stationären Bereich.  

Es ist nicht auszuschließen, dass der Rückgang der Zahlen auf einen tatsächlich 

möglichen Rückgang von Misshandlungen zurückzuführen ist. In einer Studie 

äußerten sich vor allem Eltern aus wohlhabenden Familien teilweise positiv über die 

Folgen des Lockdowns für den Familienalltag (Andresen et al., 2020). 

Kindeswohlgefährdungen finden sich jedoch häufiger in sozioökonomisch 

schlechter gestellten Familien (Sethi und World Health Organization, 2013), sodass 

vor allem durch den Wegfall von Ressourcen wie Kitas, Schulen, sozialen Kontakten 

und Freizeitaktivitäten und dem Hinzukommen von Stressoren wie Homeschooling, 

Homeoffice und gesundheitlichen wie finanziellen Existenzängsten � auch vor dem 

Hintergrund bereits untersuchter Krisen in der Vergangenheit � nicht davon 
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ausgegangen werden kann, dass während des Lockdowns tatsächlich weniger 

Kinder misshandelt oder vernachlässigt wurden. So diese Untersuchung die sie 

nicht belegen kann, unterstützt sie jedoch die Hypothese, dass Kinder aufgrund der 

fehlenden sozialen Kontrolle � trotz der medialen und auch fachlich gestiegenen 

Aufmerksamkeit für das Thema - seltener bemerkt wurden bzw. sich nicht mehr 

bemerkbar machen konnten. Ein ähnlicher Effekt auf die Fallzahlen im 

medizinischen Kinderschutz konnte in den USA festgestellt werden (Swedo et al., 

2020).  

Kaiser et al. konnten in einer multizentrischen Studie zeigen, dass körperliche 

Misshandlung während des Lockdowns zurückgegangen, die Schwere der 

Misshandlungen jedoch gleichgeblieben war (Kaiser et al., 2020). In unserer 

Untersuchung konnte ein in Bezug auf die Gesamtzahlen körperlicher 

Misshandlungen relativer, statistisch jedoch nicht signifikanter Anstieg der 

Fallschwere festgestellt werden. Auch einzelne Institutionen meldeten in den 

freitextlichen Angaben zurück, dass während des Lockdowns häufiger schwere 

misshandlungsbedingte Verletzungen als üblich festgestellt wurden. 

Bisher liegen nur wenige Untersuchungen vor, die eindeutige Evidenz für die 

Entwicklung der Häufigkeit und Schwere von Misshandlungen und 

Vernachlässigungen während des Lockdowns aufzeigen. Da jedoch � auch 

aufgrund der Kenntnis der Ätiologie von Kindeswohlgefährdungen sowie der 

bisherigen Studien zur Belastung und Stress während der Pandemie � nicht davon 

auszugehen ist, dass es während des COVID-19-bedingten Lockdowns im Frühjahr 

2020 seltener zu Kindeswohlgefährdung gekommen ist, zeigt sich in unserer 

Untersuchung ein weiterer Anhaltspunkt dafür, dass die Dunkelziffer von 

Kindeswohlgefährdungen während des Lockdowns weiter gestiegen sein könnte. 

Es ist sicherzustellen, dass die Einrichtungen der Jugendhilfe auch in der Krise 

weiterarbeiten, um ihrem staatlichen Wächteramt zum Schutz vor Misshandlungen 

und Vernachlässigung nachzukommen. Auch die WHO fordert dass im weiteren 

Verlauf der Pandemie ein größerer Fokus auf Schutz vor Gewalt gelegt werden 

sollte (Bhatia et al., 2020). 

 

4.2 Ausblick für zukünftige Forschung  

Trotz eines langen Zeitraums für das Ausfüllen der Fragebögen und einer 

Erinnerung an die Teilnahme haben nur 45 % aller Institutionen an der Befragung 
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teilgenommen. Von den 188 teilnehmenden Institutionen haben nur 43 % ihre 

gesamten Fallzahlen für 2019 und 2020 angeben können und noch deutlich weniger 

Institutionen machten detaillierte Angaben über Alter, Geschlecht und Fallschwere. 

Nur eines von fünf Ländern weltweit erhebt ausreichende Daten um den Fortschritt 

im Kinderschutz hinsichtlich der UN-Nachhaltigkeitsziele zu messen (Deutschland 

gehört nicht dazu (UNICEF, 2021)), es ist deshalb sehr schwer, die genauen 

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und der infektionsprophylaktischen 

Maßnahmen auf Misshandlungs- und Vernachlässigungsraten abzuschätzen (Fore, 

2020). Jud et al. (2016a) machen zwei Probleme aus, die auch in Nicht-Krisenzeiten 

weltweit zu hohen Dunkelziffern bezüglich Kinderschutzfällen führen: mangelnde 

einheitliche Definitionen, sowie die Arbeitsbelastung innerhalb der Institutionen. In 

dieser Untersuchung im medizinischen Kinderschutz lassen sich neben der hohen 

Arbeitsbelastung auch die uneinheitliche Dokumentation der Fälle vermuten � die 

Institutionen, die Angaben über das Alter der Patienten geben konnten, konnte 

meist auch über Art der Misshandlung und den Schweregrad Auskunft geben, 

während viele Kliniken lediglich die Gesamtfallzahl berichten konnten. Für die 

Beobachtung der weiteren Entwicklung der Kinderschutzfälle während der 

Pandemie, aber auch für einheitliche Studien und Untersuchungen im 

medizinischen Kinderschutz sollte eine einheitliche Dokumentation eingeführt und 

dann standardisiert verwendet werden. Datenschutzrechtliche Bedenken und die 

medizinische Schweigepflicht erschweren zudem die Kommunikation und auch 

Datenerhebung, die für aussagekräftige Prävalenzstudien nötig sind.  

Studien haben gezeigt, dass die Häufigkeit von Kindesmisshandlungen auch nach 

Krisen oder Katastrophen anhaltend höher lagen als zuvor (Schneider et al., 2017), 

außerdem scheinen die Raten zu steigen, je länger eine Krise anhält. Deshalb sollte 

während der weiter andauernden Pandemie und nach ihrem Ende weiterhin 

beobachtet werden, wie sich die Kinderschutzfallzahlen in Deutschland nicht nur an 

Kliniken und Ambulanzen, sondern im gesamten Kinderschutzsystem entwickeln, 

um frühzeitiger intervenieren zu können. Die mangelnde Dokumentation und 

uneinheitlichen Definitionen stellen zugleich die größte Limitationen der 

Untersuchung dar. Auch zufällige Schwankungen im Jahresvergleich können, da 

keine Daten für die entsprechenden Vergleichszeiträume vor 2019 vorliegen, nicht 

ausgeschlossen werden.  
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4.3 Fazit für die Praxis 

Während des ersten COVID-19 bedingten Lockdowns 2020 konnte an deutschen 

Kinderschutzambulanzen und -kliniken ein Rückgang der Kinderschutzfallzahlen 

gezeigt werden. Aufgrund der bekannten Risikofaktoren für Kindesmisshandlung 

und -vernachlässigung sowie der vorbestehenden und sich während der Pandemie 

erweiternden Datenlage sollte nicht davon ausgegangen werden, dass dies einem 

tatsächlichen Rückgang von Misshandlungen und Vernachlässigungen entspricht. 

Stattdessen sollte � seitens der Politik, Jugendhilfe, Medizin und anderer Stellen, 

die mit dem Wohl von Kindern und Jugendlichen befasst sind � davon ausgegangen 

werden, dass Betroffene seltener bemerkt wurden. Da Kindeswohlgefährdungen mit 

einer Entwicklungsgefährdung, sowie der Gefahr chronischer körperlicher und 

seelischer Schäden einhergehen, sollten von allen beteiligten Institutionen 

Bemühungen intensiviert werden, betroffene Kinder und Jugendliche zu 

identifizieren und Ihnen Hilfe zukommen zu lassen. Dafür muss sichergestellt 

werden, dass die Jugendhilfe und die Institutionen des Gesundheitswesens auch in 

Zeiten der Pandemie ihre Funktion aufrechterhalten können und möglichst viele 

weitere Stellen, die sich mit Kindern und Jugendlichen befassen, vor allem Schulen 

und Kitas, als systemrelevant betrachtet werden und insbesondere für belastete und 

benachteiligte Familien Betreuung und Hilfe anbieten.  

Um das Ausmaß von Kindeswohlgefährdung in Deutschland ausreichend zu 

erfassen, ist es � nicht nur im Pandemiezeiten und auch, um die Forderungen der 

UN-Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen - auf allen Ebenen nötig, vereinheitlichte 

Falldefinitionen und Dokumentationsstandards im (u. a. medizinischen) 

Kinderschutz zu etablieren.  
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7.1 Zusammenfassung (deutsch) 

Im Mai 2020 wurden 365 deutsche Kinderkliniken und medizinische 

Kinderschutzambulanzen zu ihren Kinderschutzfallzahlen während des ersten 

COVID-19-bedingten Lockdowns im Frühjahr 2020 im Vergleich zum 

Vorjahreszeitraum befragt, sowie zu sonstigen Auffälligkeiten u. a. hinsichtlich der 

Fallzuweisung, und -qualität. Von den insgesamt 188 teilnehmenden Institutionen 

konnten 27 Ambulanzen und 54 Kinderkliniken Angaben über die Fallzahlen 

beider Erhebungszeiträume machen. Hier zeigte sich ein Rückgang von 15% bei 

den Ambulanzen und 20% bei den Kinderkliniken. Bezüglich der Fallschwere und 

der Formen der Kindeswohlgefährdung wurden keine statistisch signifikanten 

Änderungen gefunden.  

Hinsichtlich der weiteren Auffälligkeiten während des Lockdowns berichteten 25 

Kliniken über Änderungen in den Fallzuweisungen, davon 10 über einen 

Rückgang der Zuweisungen von Jugendämtern. Vereinzelte Institutionen 

meldeten einen gestiegenen Schweregrad festgestellter Verletzungen zurück. 

Mehrfach wurde der Wunsch geäußert, dass in zukünftigen Lockdowns 

Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche, sowie die aufsuchende 

Jugendhilfe früher wieder aufgenommen werden solle.  

 

7.2 Abstract (English) 

In May 2020 365 german outpatient child abuse clinics and pediatric inpatient 

departments were invited to participate in a study examining their child abuse case 

numbers during the lockdown due to the COVID-19 pandemic in spring 2020, 

compared to the same period in 2019. Of those invited, 188 participated. 27 

outpatient departments and 54 inpatient departments were able to report on their 

case count for both periods. A decline of 15% (outpatient departments) and 20% 

respectively (inpatient departments) could be shown. There were no statistically 

significant changes regarding case severity and type of child abuse. 

25 clinics reported on changes in case allocation, of which 10 observed less 

allocations by child abuse agencies. Few participants noticed a rising severity of 

detected injuries. Multiple institutions suggested that during possible future 

lockdowns social child and youth work as well as care offers should be established 

sooner and broader.  
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 8. Erklärung des Eigenanteils 
 

Mein Eigenanteil an der Publikation erstreckt sich auf folgende Bereiche: 

 

Idee und Planung der Arbeit 

 

Die Idee einer deutschlandweiten Erhebung der Kinderschutzfallzahlen wurde von 

Herrn Dr. Ewert und mir erarbeitet, ebenso der Plan, für diese Arbeit mit der DGKiM 

und der Medizinischen Kinderschutzhotline als wichtige Institutionen im deutschen 

Medizinischen Kinderschutz zu kooperieren. Das Konzept einer Online-Befragung 

für die untersuchten Zeiträume wurde zunächst von Herrn Dr. Ewert und mir, später 

in Kooperation mit Frau PD Dr. Pawils und Frau Dr. Metzner genauer ausgearbeitet. 
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Rekrutierung von Teilnehmern, Fragebogenerstellung und Datenerhebung 

 

Ich erstellte den ersten Entwurf des Fragebogens, der im ständigen Austausch mit 
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Frau Dr. Metzner erstellte die Methodik und den Ergebnisteil, Tabellen und Grafiken 

wurden von Herrn Sigmund erstellt. Abstracts und Metadaten erstellte ich. 
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Sämtliche Abschnitte des Artikels wurden durch die Ko-Autoren verfeinert, diskutiert 

und letztlich die eingereichte Version abgestimmt. Die Einreichung bei der Zeitschrift 

Monatsschrift Kinderheilkunde erfolgte durch mich, ebenso die für die �minor 

revision� geforderten Änderungen und Korrespondenz mit der Zeitschrift, die mit den 

Ko-Autoren wiederum abgesprochen wurden. 

  

Die vorliegende Einschätzung über die erbrachte Eigenleistung wurde mit den am 

Artikel beteiligten Ko-Autoren/Ko-Autorinnen einvernehmlich abgestimmt. 
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